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14. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Martin Kayenburg (CDU) 

und 

Antwort 
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der Landesregierung - Minister für Finanzen und Energie -

Änderung des Landesbeamtengesetzes und des 
Landesbesoldungsgesetzes - Beihilferegelung -

1. Wie hoch sind die finanziellen Auswirkungen der Änderungen bei 
den Wahlleistungen für Beihilfeempfänger auf die Krankenhäuser 
in Schleswig-Holstein? 

Eine Aussage über die Höhe der finanziellen Auswirkungen läßt sich ex 
ante nicht treffen. Diese hängt u.a. vom individuellen künftigen Nachfra­
geverhalten der betroffenen Beihilfeempfängerinnen und Beihilfeemp­
fänger nach stationären Wahlleistungen ab, das zum Teil zu geringeren 
Erträ!Jen im Wahlleistungssektor für die Krankenhäuser in Schleswig­
Holstein führen könnte. 

Die eierzeitigen Einnahmen der Abteilungsdirektoren aus stationären 
Wahlleistungen und damit auch die anteiligen Nebentätigkeitsabgaben 
werde an den Universftätsklinika nur insgesamt erlaßt. Eine Aufteilung 
für Beihilfeberechtigte liegt nicht vor. 

Bei Krankenhäusern, die bereits prospektiv für 1998 in Unkenntnis der 
neuen Regelung mit den Kostenträgern das bisherige Volumen an 
wahlärztlichen Leistungen fortgeschrieben haben und entsprechend 
hohe Abzugsbeträge gern. § 7 Abs. 2 BPflV zugunsten allgemeinen 
Bud9ets einrechneten, würde es ggf. aufgrunddes reduzierten Budgets 
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m 1998 zu entsprechenden Mindereinnahmen im gesamten Betriebsbe­
reich kommen. 

2. Wie wirken sich die Änderungen auf die·Struktur der Chefarztver-
gatungen aus? · 

Die Auswirkungen hängen von den individUellen Gegebenhatten am 
jeweiligen Krankenhaus ab (u.a. vom Nachfrageverhalten, vgl. Antwort 
zur Frage 1, von der Vertragsgestaltung zwiscften Chefärztin, Chefarzt 
und Krankenhausträger). Es ist zu erwarten, daß liquidationsberech­
tigten Chefärztinnen und Chefärzte auf der Basis der gängigen Muster­
verträge "Nachbesserungen" gegenüber ihren Arbettgebern anstreben 
werden. 

3. Welcher Art sind die Auswirkungen auf den Versorgungsstand der 
Kranken und auf die Personalausstattung der Krankenhäuser 
durch die Gesetzesänderung? 

Ein Rückgang von Wahlleistungserträgen für Qas Krankenhaus muß 
noch keine direkten Auswirkungen auf den Versorgungsstand der sta­
tionären Patientionen/Patienten und die Personalaus8tattung def Häu­
ser haben. Beides ist gernaß KHG und BPIIV zunächst einmal unilbhän~ 
gig vom Umfang der erbrachten WahlleisttJng. Es ist jedoch bekannt; 
daß Krankenhäuser häufiger Wahlleistungserträge - die ihnen grund­
sätzlich zur freie~ Verfügung stehen- eingesetz! haben, um Defizite im 
Betriebskostenbereich (und lnvestitionsbereich) abzudecken/zu redu­
zieren. 

Insoweit könnte es bei künftig geringeren Wahlleistungserträgen in 
Abhängigkeit vor> der wirtschaftlichen Situation des jeweiligen Kranken­
hauses vermehrt zur Notwendigkeit von Kosteneinsparungen an ande­
rer Stelle, auch im Personalbereich (rd. 68% der Gesamtkosten), kom­
men. 

4. War d•e Ministerin tar Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Sc~le>3wig-Holstein bzw. ihr Ministerium an der Neufassung der 
entsp~ech-.nden Gesetzesänderung b<$fligt? 
a) Wmn ja, hat sie zugestimmt? 
b) Wenn nein, warum nicht? 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Schles­
wig-Holstein war rm Rahmen der Verhandlungen zum Haushal~egleit­
gesetz 1998, zu den Änderungen des Landesbeamtengesetzes tini:f des 
Landesbesoldungsgesetzes in der 57. Kabinettssttzung am 4. 11- 1997 
beteiligt. Das Kabinett hat die Änderungen beschlossen. 
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